x Freie
¢ Hansestadt
Bremen

Erlaubnis zum Umgang mit Bierprodukten
beantragen

:

Wer als Hersteller oder Handler mit noch unversteuerten Bierprodukten umgehen will,
muss dafir eine Erlaubnis beantragen. Dazu zahlt unter anderem das Herstellen,
Verarbeiten, Lagern, Versenden oder Empfangen.

Basisinformationen

Die Erlaubnis berechtigt Sie dazu, mit noch nicht versteuertem Bier umzugehen,
beispielsweise als Hersteller oder Importeur aus Staaten der Europaischen Union (EU).

Vor der Erteilung einer Erlaubnis prifen die Finanzbehdrden im Allgemeinen, ob
bestimmte Anforderungen erflillt sind, zum Beispiel im Hinblick

o auf die steuerliche Zuverlassigkeit,
o die Buchfuhrung und
o die raumliche und technische Einrichtung Ihres Betriebs.

Die Prufung kann sich auf Ihre Person beziehen — zum Beispiel als Geschéaftsflihrerin oder
Geschaéftsfuhrer — oder auf andere, fur die Steuer relevante Personen in lhrem Betrieb.

Je nach Konstellation bendtigen Sie eine der folgenden Erlaubnisse:

o Erlaubnis fir ein Steuerlager: Sie betreiben ein Steuerlager fir unversteuerte Waren.
Ein Steuerlager ist ein vom Hauptzollamt zugelassener Ort, an dem das Bier
hergestellt, bearbeitet, verarbeitet, gelagert, empfangen oder versandt werden darf.

o Erlaubnis als ,registrierter Versender”: Sie versenden Waren vom Ort der Einfuhr, fur
die die Biersteuer ausgesetzt ist.

o Erlaubnis zur steuerfreien Verwendung: Sie verwenden Bier steuerfrei zu
gewerblichen Zwecken.

o Erlaubnis als ,registrierter Empfanger”, einmalig oder als Dauererlaubnis: Sie
empfangen Bier aus dem Ausland, fur das die Biersteuer ausgesetzt ist.

o Erlaubnis als Beauftragter eines Versandhéandlers
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Voraussetzungen

Die Erlaubnis zum Umgang mit unversteuerten Biererzeugnissen erhalten in der Regel nur
Gewerbetreibende. Fur samtliche Erlaubnisse muss eine steuerliche Zuverlassigkeit
vorliegen. Dartber hinaus missen Sie folgende Voraussetzungen erfillen:

Fur die Erlaubnis als Steuerlagerinhaber:

o Soweit Sie dazu verpflichtet sind, fihren Sie ordnungsgemal kaufménnische Blcher
und stellen rechtzeitig Jahresabschliisse auf.
o Unter Umstanden mussen Sie eine Sicherheitsleistung hinterlegen.
o Wenn in dem Steuerlager ausschlief3lich gelagert werden soll, muss
= der jahrliche Lagerumschlag voraussichtlich tiber 5.000 Hektoliter liegen oder
= die Lagerdauer mehr als 1,5 Monate im Jahresdurchschnitt betragen.

Fur die Erlaubnis als registrierter Versender:

o Soweit Sie dazu verpflichtet und keine Einrichtung des 6ffentlichen Rechts sind,
fuhren Sie ordnungsgemal’ kaufmannische Blcher und stellen rechtzeitig
Jahresabschlusse auf.

o Bei Beforderungen in andere oder Gber andere Mitgliedsstaaten: Sie leisten eine
Sicherheit, die abhangig ist von der Hohe der entstehenden Steuer.

Fur die Erlaubnis zur steuerfreien Verwendung:

o Der voraussichtliche Jahresbedarf muss tber 75 Hektoliter Bier liegen.
o Wollen Sie
= Waren aus einem Steuerlager in einem anderen EU-Mitgliedstaat oder
= vom Ort der Einfuhr in einem anderen Mitgliedstaat unter Steueraussetzung
empfangen,

bendtigen Sie eine Erlaubnis als Steuerlagerinhaber oder registrierter Empfanger.
Fur die Erlaubnis als registrierter Empfanger fur nicht nur gelegentlichen Empfang:

o Soweit Sie dazu verpflichtet und keine Einrichtung des offentlichen Rechts sind,
fuhren Sie ordnungsgemal’ kaufmannische Blcher und stellen rechtzeitig
Jahresabschlusse auf.

o Bei Erlaubnis zum Empfang unter Steueraussetzung: Sie leisten eine Sicherheit in
Hohe der Steuer, die wahrend eines Monats entsteht.

Fur die Erlaubnis als registrierter Empfanger zum einmaligen Empfang:

o Soweit Sie dazu verpflichtet und keine Einrichtung des 6ffentlichen Rechts sind,
fuhren Sie ordnungsgemal kaufménnische Blucher und stellen rechtzeitig
Jahresabschlusse auf.

o Sie leisten eine Sicherheit, die abh&ngig ist von der Hohe der entstehenden Steuer.

Fur die Erlaubnis als Beauftragter eines Versandhéndlers:
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o Soweit Sie dazu verpflichtet und keine Einrichtung des offentlichen Rechts sind,
fuhren Sie ordnungsgemaf kaufmannische Blcher und stellen rechtzeitig
Jahresabschlusse auf.

o Sie leisten eine Sicherheit, die abhangig ist von der Hohe der entstehenden Steuer.

Ablauf

Die Erlaubnis mussen Sie schriftlichen beantragen:

o Laden Sie das fir Sie passende Formular Gber die Internetseite der
Generalzolldirektion:
= ,Antrag — Steuerlagerinhaber fur Bier* (Formular 2000)
= Antrag — registrierter Versender" (Formular 2736)
= ,Antrag — registrierter Verwender® (Formular 2740)
= Antrag — registrierter Empfanger, Dauererlaubnis” (Formular 2745)
= ,Antrag — registrierter Empfanger im Einzelfall" (Formular 2728)
= Antrag — Beauftragter eines Versandhandlers" (Formular 2753)
o Fullen Sie die Formulare vollstandig aus und senden Sie sie per Post an Ihr ortlich
zustandiges Hauptzollamt.
o Das Hauptzollamt pruft Ihren Antrag.
o Sie erhalten Bescheid in Form einer Erlaubnis oder einer Ablehnung.

Zustandig ist das Hauptzollamt, von dessen Bezirk aus Sie Ihr Unternehmen betreiben
oder, falls Sie kein Unternehmen betreiben, in dessen Bezirk Sie lhren Wohnsitz haben.
Wird Ihr Unternehmen von einem Ort aul3erhalb Deutschlands betrieben oder haben Sie
keinen Wohnsitz in Deutschland, ist das Hauptzollamt 6rtlich zustandig, in dessen Bezirk
Sie erstmalig steuerlich in Erscheinung treten.

Bendétigte Unterlagen

> In der Regel bendtigen Sie fiur eine Erlaubnis folgende Unterlagen in 2-facher
Ausfertigung:
= bei eingetragenen Firmen: ein aktueller Auszug aus dem Handels- oder
Genossenschaftsregister
= bei nicht eingetragen Firmen: eine aktuelle Kopie der Gewerbeanmeldung
» bei Gesellschaften des birgerlichen Rechts: Eine aktuelle Kopie des
Gesellschaftsvertrags, wenn vorhanden
o Daruber hinaus benétigen Sie folgende Unterlagen fur lhre entsprechende Art der
Erlaubnis in 2-facher Ausfertigung:
o F0r die Erlaubnis als Steuerlagerinhaber:
= Betriebserklarung fur ein Steuerlager (Formular 2001)
» Lageplane der Raumlichkeiten des beantragten Steuerlagers mit Angabe der
Anschriften sowie der Funktionen der RAume, Flachen und Einrichtungen
o Fdr die Erlaubnis als ,registrierter Versender*:
= Warenverzeichnis fur registrierte Versender (Formular 2737)
= Aufstellung mit den Orten der Einfuhr beim Eingang der
verbrauchsteuerpflichtigen Waren aus Drittlandern oder Drittgebieten
= Darstellung der Buchflihrung tber den Versand und Verbleib der
verbrauchsteuerpflichtigen Waren
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Fur die Erlaubnis als Verwender:
= Betriebserklarung (Formular 2741)
= Lageplane, in die die beantragten Lager- und Verwendungsorte der Waren
eingezeichnet sind mit Angabe der Anschriften
= Darstellung der Buchfiihrung, zum Beispiel Angabe des Buchfiihrungssystems
= Sofern kein amtliches Verwendungsbuch gefiihrt werden soll, Darstellung der
betrieblichen Aufzeichnungen tber die Verwendungsvorgénge
Fur die Erlaubnis als ,registrierter Empfanger fur nicht nur gelegentlichen Empfang*:
= Warenverzeichnis flr registrierte Empfanger (Formular 2746)
= Lageplan des Betriebs mit dem beantragten Empfangsort im Betrieb mit Angabe
der Anschrift
= Darstellung der Buchfiihrung tiber den Empfang und Verbleib der Waren
= Aufstellung der Steuerklassen der Biere, die in den Betrieb aufgenommen
werden sollen
= gegebenenfalls Unterlagen zum Nachweis, dass Sie ermaliigte Steuersatze
anwenden durfen
Fur die Erlaubnis als ,registrierter Empfanger zum einmaligen Empfang*:
= Darstellung der Buchfiihrung tiber den Empfang und Verbleib der Waren
= gegebenenfalls Unterlagen zum Nachweis, dass Sie ermaliigte Steuersatze
anwenden dirfen
Fur die Erlaubnis als Beauftragter eines Versandhéndlers:
= Wenn Sie regelmaRig Bier fir einen Versandhandler liefern, kbnnen Sie in Ihrem
Erlaubnisantrag Vereinfachungen bei der Anzeigepflicht der einzelnen
Lieferungen und der Abgabe der Steueranmeldung beantragen. Daflir missen
Sie als Anlage ein Warenverzeichnis fur Beauftragte eines Versandhandlers
(Formular 2754) einreichen.

o

o

o

o

Zustandige Stellen

- Hauptzollamt Bremen

= (0421) 51540

(0421) 51541001

Konsul-Smidt-StralRe 29, 28217 Bremen
Website
poststelle.hza-bremen@zoll.bund.de

Formulare

o Formular-Management-System (FMS) der Bundesfinanzverwaltung

Gebiihren | Kosten

gebuhrenfrei
Gegebenenfalls ist eine Sicherheitsleistung erforderlich.
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https://www.service.bremen.de/visitenkarte/hauptzollamt-bremen-10031
http://www.zoll.de
mailto:poststelle.hza-bremen@zoll.bund.de
https://www.formulare-bfinv.de/ffw/content.do

Fristen & Bearbeitungsdauer

Welche Fristen sind zu beachten?

Die Erlaubnis missen Sie immer vor Beginn der beantragten Téatigkeit einholen. Das
bedeutet, Sie mussen die Erlaubnis rechtzeitig im Voraus beantragen.

Wie lange dauert die Bearbeitung?

Liegen alle Angaben und Unterlagen vollstandig vor, entscheidet das fur Sie zustandige
Hauptzollamt innerhalb von 1 bis 2 Wochen nach Eingang Ihres Antrags tUber eine
Erlaubnis. Langere Bearbeitungszeiten sind im Einzelfall mdglich, insbesondere, wenn vor
der Entscheidung weitere Prifungen — gegebenenfalls auch vor Ort — erforderlich sind.

Rechtsgrundlagen

o §5 Absatz 1 Biersteuergesetz (BierStG)

§ 6 Absatz 2 Biersteuergesetz (BierStG)

8 7 Absatz 2 Biersteuergesetz (BierStG)

§ 21 Absatz 4 Biersteuergesetz (BierStG)

§ 23a Absatz 1 Biersteuergesetz (BierStG)

88 4 bis 9 Verordnung zur Durchfiihrung des Biersteuergesetzes (BierStV)

8 11 Verordnung zur Durchflihrung des Biersteuergesetzes (BierStV)

88 13 bis 14 Verordnung zur Durchfiihrung des Biersteuergesetzes (BierStV)
8 37 Verordnung zur Durchfiihrung des Biersteuergesetzes (BierStV)

88 39 bis 39d Verordnung zur Durchfithrung des Biersteuergesetzes (BierStV)

o

o

o

o

o

o

o

o

o

Weitere Informationen

o |nformationen zur Biersteuer auf den Internetseiten des Zolls

o |Informationen zum Steuerlagerinhaber auf der Internetseite der Zollverwaltung

o |nformationen zum reqistrierten Versender auf der Internetseite der Zollverwaltung
o |Informationen zum Verwender auf der Internetseite der Zollverwaltung

o |Informationen zum registrierten Empfénger auf der Internetseite der Zollverwaltung
o |Informationen zum Versandhandel auf der Internetseite der Zollverwaltung

Aktualisiert am 22.07.2025

Seite 5von 5


https://www.gesetze-im-internet.de/bierstg_2009/__5.html
https://www.gesetze-im-internet.de/bierstg_2009/__6.html
https://www.gesetze-im-internet.de/bierstg_2009/__7.html
https://www.gesetze-im-internet.de/bierstg_2009/__21.html
https://www.gesetze-im-internet.de/bierstg_2009/__23a.html
https://www.gesetze-im-internet.de/bierstv_2010/__4.html
https://www.gesetze-im-internet.de/bierstv_2010/__11.html
https://www.gesetze-im-internet.de/bierstv_2010/__13.html
https://www.gesetze-im-internet.de/bierstv_2010/__37.html
https://www.gesetze-im-internet.de/bierstv_2010/__39.html
https://www.zoll.de/DE/Fachthemen/Steuern/Verbrauchsteuern/Alkohol-Tabakwaren-Kaffee/alkohol-tabakwaren-kaffee_node.html
https://www.zoll.de/DE/Fachthemen/Steuern/Verbrauchsteuern/Alkohol-Tabakwaren-Kaffee/Pflichten-Beteiligten/Auskunfts-Melde-Vorlagepflichten/Steuerlagerinhaber/steuerlagerinhaber_node.html
https://www.zoll.de/DE/Fachthemen/Steuern/Verbrauchsteuern/Alkohol-Tabakwaren-Kaffee/Pflichten-Beteiligten/Auskunfts-Melde-Vorlagepflichten/Registrierter-Versender/registrierter-versender.html
https://www.zoll.de/DE/Fachthemen/Steuern/Verbrauchsteuern/Alkohol-Tabakwaren-Kaffee/Pflichten-Beteiligten/Auskunfts-Melde-Vorlagepflichten/Verwender/verwender_node.html
https://www.zoll.de/DE/Fachthemen/Steuern/Verbrauchsteuern/Alkohol-Tabakwaren-Kaffee/Pflichten-Beteiligten/Auskunfts-Melde-Vorlagepflichten/Registrierter-Empfaenger/registrierter-empfaenger_node.html
https://www.zoll.de/DE/Fachthemen/Steuern/Verbrauchsteuern/Alkohol-Tabakwaren-Kaffee/Steuerrechtlich-freier-Verkehr/Warenverkehr-mit-anderen-Mitgliedstaaten/Versandhandel/versandhandel.html?nn=293562%23doc293566bodyText5

	 Erlaubnis zum Umgang mit Bierprodukten beantragen 
	Basisinformationen
	Voraussetzungen

	Ablauf
	Benötigte Unterlagen
	Zuständige Stellen
	Hauptzollamt Bremen

	Formulare
	Gebühren / Kosten
	Fristen & Bearbeitungsdauer
	Welche Fristen sind zu beachten?
	Wie lange dauert die Bearbeitung?

	Rechtsgrundlagen
	Weitere Informationen


